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Abs. 1 Salz2 VIG nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Sie haben in lhrem Antrag

ausdrücklich um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) gebeten, Dem werde ich entsprechen.

Zu beachten sind überdies § 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 VlG. Danach darf der lnformationszugang erst erfol-

gen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausrei-

chender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. Aus diesem Grund werden

lhnen die begehrten Informationen noch nicht in diesem Bescheid gewährt, sondern 14 Tage nach seiner

Bekanntgabe gegenüber dem Betrieb.

2.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 7 Abs, 1 Satz 2 VlG.

Rechtsbehelfsbeleh ru n g :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Kreis Pinne-

berg - die Landrätin - erhoben werden. lhr Widerspruch hätte gem. § 5 Abs. 4 Satz 1 VIG keine aufschie-

bende Wirkung.
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